
Ordnung. 25
§. 5. Fünfftens/WanneinGerhabmitgewisscmbrding/oderauff -

höbtem beding / oder verloffmer deit/dise testamentarische Gerhabschafft
erloschen / jedoch soll es demGerichtangezaigt/ vnd die Ersetzung der Ger¬
habschafft begehrt werden. ,

'

_
§. 6. Skchstens/endetsich einer leiblichen Mutter Gerhabschafft/

wannsteferrerszurEhe schreittek.
§ . 7 . Sibkndkns/wanneinkr/odermchrPupillen/jhreDogtbchre

Jahre crraichen / also / daß sie ihnen/ vnd ihren übrigen / noch vngcvogtm
Geschwistrigtmwohl/vndnutzlichvorstehen können/somögendie vori¬
gen Gcrhabenentlassen/ vnd der / oder die Brüder / als nächste Befreun¬
de/zu Gerhaben jhrernoch münderjährigen Geschwistrigtenverordnet
werden.

§ . 8. Der blödsinnig - preßhafft - vnd verthuelichen Persohnrn Ger¬
habschafft endet sich / wann der Blödsinnige zu seiner Dernunfft / der
Preßhaffte zu der Gesundheit / vnd der Derschwender/nach Crkanmuß
derSbrigkeit/zueinemhäußlich- vnd ehrbaren Leben beständiggelangt.

er Wbenzchendte Tttul.
Won dcrBcrhüvcn Ualikung /vnd

MtUrieff.

W jedwedem Gerhab / auch dieleiblicheMutter/
stindt verbunden/ alle Jahr / vnd jedes Jahrs besonders / nicht

nur auffabfordern / sondern vor sich selbsten / der Obrigkeit/ deren derPu-
pillvnterworffm/ordentlicheRaitmng/mitBelegungallrrEinnamb-vnd
AußgabsBescheinung/bkijStraff/vndwürcklichemeinschkn/jnnerden
nkchstendreyMonathm/nachverfloffknemIahr/zuübkrgcben/vnddie
Auffnemmungderselben zu treiben/ es wehredannein - oder anderer Ger-
habsolchcrVerraitMng/durchletztenwillen absonderlich rmlaffen/vnnd
hettedieObrigkeitdarwiderkeinbedencken.

8. 2. Hingegen sollen alle/vnd jede Obrigkeiten darob fryn / damit
die übergebeneGcrhabschafftsRaittungknvnverzügiichauffgenommkn/
vnddardurch sowoldnn Gcrhaben/ als Pupillen/veryolffcn werde / da
nun aber bey denenGerhaben/ an Übergebung der Raittung/ein sauni-
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26 MtveGerhabschajM
sal erschme / sollen die Obrigkeiten solchen säumigenGechaben/mch
verfloffenemobstehenden

'Iclmin , die Einraichung der Rainung/an¬
fänglichen bey Betrohung Pocnfals / inner vier Wochen /hcmachmals
aber/innervierzehenTagm beywürcklichenPoenfall/cxolllcio,auff-
erlegen ; wieWirdannallenObrigkeitenhiemit ernstlich anbesehlen /daß
siezu solchem Ende /nicht allein ein ordentliches WaisenBuech / mit be-
nennung derPupillen /vnd Gcchabcn /halten / smdern auch eine aigene/
dem Gericht geschworne Person bestellen / welche darauff ihre flciffige
Obstcht zuhaben /vnd was fürRainungen von Zeit / zuZeitrückständig
verbleiben / das Gericht zu erindern/verbundenscyn solle.

§ . z. Demnach Wir auch eine Zeit hero / sonderlich bcy Dnserm
LandtmarschallischmGericht/wargenommen/daß so wol zu der Pupillen
höchstem Schaden / als auchder Gerhaben/vndderen Erben/ Gefahr /
vnd Angelegenheit/mitAuffnemmung der Gerhablichen Rainungen al¬
lerhand Bcschwärnustendarumbenfürgeloffen / alldieweilen keine ge¬
wisse Raittungsauffnemmer bestellt / sondern nur Lommilläricn. so
guetmanshabenkönnen /hierzueverordnet/ deren thails in demMerck
jklbstennichtgmuegsamberfahren/thailsaberdieAuffnemmung/wegcn
ihrer aignen Geschafften/Jahr/ vnd Tag vcrligen lasten r Als wollen
Wir hinführangewiß- vnd beständige personen/gegeneiner in dein letzten
Dtul hernach/außgcworffenm llemunemcion -hirrzuegnädigist/vnd
dergestaltvcrordnen/daßDnserLandmarschall gleich nach publicicrung ,
diser Gerhabschaffts Ordnung/auß denen N. Oe : LandtRechrs oröi-
N3N- vnd exteuorclinLÜ Bcyfitzem / oder andern Landsmitglidern/
zweenvondem Herrn - vndzweenvondemRitterstandt/vnd zwar nicht
nur nach bemalter Ihrer Bedienung/sondern/ vndvilmehr nach c;ua-
lirer der Personen/wiedieselbemitguetcn Sitten / Geschickligkeit / auch
Gerichts- Lands-würthschafftS - vndRaittungsErfahrenheit / vor an-
dernberühmbtskynd/mitGmtachten/vermittklsDnsererN : Oe : Re¬
gierung / Vnsgchorsambistvorschlagen/vnddiejenige/sovonDnsgnä¬
digist rekolvierr . alsdannbky dem Landtmarschallischen Gericht / mit
AidspflichtsdaßsiebeyAuffnemmungderRaittungen / vnd was son¬
sten ihrerVerrichtung anhängig/ trewlich / vnd vngefährlichdiser Ord¬
nung gemäß/handlenwollen ) belegt/auch/dainskünfftig sich ein Ab-
gangsnterdisenvierenkraignete / jedesmahjs ein anders lubjcÄmm,
mit gleicherweiß/durchobverftandenes Guetachten/lubliiruicrrwer¬
den solle.
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Ordnung. 27
Z. 4 . Von Visen vierpersonen/sollmjedesmalsnurzway/mit/vnd

neben dem LandtSchreiber/oderGerichts LecrerariosdenenWir auch
hiebey ein gleichmäßiges vocum zulaffen ) an ainen hierzue absonder¬
lich im Landthauß clcpuricrren Orth/die würcklichc Bedienung/ je¬
doch das kl-LÜchum der vom HermStandt haben : Wann auch der
erste vomHerrn - oder Rikterstandt nicht bey der Stell/oder wegen
Kranckheit/nahender Freundtschafft / auch anderer erheblichen Drsa-
chen / verhindert wehre/sodander änderte im Herrn - oder Ritterstand/
denselbenverwetten / da aber beede/ deß Herrn - oder auch beidedeß Rittcr-
standsverhindert/diezwkenübrige/sambtdemLandtschrkiber/oderGk-
richtsLccrecano . gleichwohlcn fortfahren / vnd die drey miteinander/
dieRaittung/nach maaß / vnd Ordnung / wie in disemTitulbegriffen/
auffncmmen/vnd dasiestchnicht alle drey einereinhelligelMainungver-
gleichen köndtm / ihren Schluß /wie auch auff das Gericht lauffende
guetachten/ permajora einrichtcn sollen . Wirwollm auch/ daß Visen
Raittungs Auffnembern / ein Raitverständiger Bedienterauß der N.
Oer Landschafft Raithcollecho zugeordnctwerde/ welcher mitihnen
in der 8elIion zugleich/ keines weegS aber absonderlich zu Hauß / die
Raittungen zu erörttern / vnd destwegen seiner Bemühung halber ge¬
bührende Lemuncracion . so ebenfalsim letzten Atulaußgeworffen/zu
empfangen hat.

§. 5. Go vilaberdie GerhablichcRaittungen/wegenderen Dnstrer
N : Oe : Regierung / Univcrlirec > vnd der Statt Wienn / oder andern
Obrigkeiten/vntergebmePtlpillcn belangt/laffmWires beydeme/wiees
aneinem/vnd andern Orth/mitAuAtemmungderRaittungen bißhero
gehaltenworden /zwarannochverbleiben / jedoch wirdtein jede Obrigkeit
ernstlich ermahnt/ dergleichenPupillenSachen / dermassen schleinig/ vnd
embstgzubefürdern/damitstchkünfftig/wederdiegewkstepupillen/noch
dero Gerhaben/zubeschwären Drsach habm.

8. 6 . MitAuffncmmungdcr Raittungen abkr/istesaljözuhalten/

daßnachderrnDbergebung/ZsolchegedachtenRaittungsAuffnemmern/
vonAmbtSwkgenzuegcschicktwerden/ welche dieselben mit Iuezrehung
derPupillen nechstenBefrmnden / oder andern denenselben wvlgewoge-
nen / welchevmbdero vermögengutte Wiffenschafft haben / wieauch er-
wan andcrn/der Anwartschafft halbe/dabeyinrerclÜerrcn, ordentlich/
vnd wohlbedächtlich auffnemmen ; daß ist/anfangs die Raiktung überft-
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28 Mivc Gerhabschafsts-
hcn / ändertenerwegcn / ob alle Cinnamben/nach dem Invcntano . vnd
sonsten/recht eingebracht/vnd die Außgaben mitgehörigen Scheinen be¬
legt/auchallewol/oder übel angewmdet ; Item / ob die Güttcrwürcklich
verwaltet/ die Gelder sicherlich außgelihen / vnd mit einem Wort / alles /
was ein getrew - vnd fleißiger HaußDatter / in seinen aigenenSachen ge-
chan hette / vondenen Gerhabm verraittktworden / sodan alle befindm-
de Mängl denen Gerhabenvmb Crläutterungzustcllcn / vnd ihnen hier-
Meinenpercmpcorischen Termin,nach BeschaffenheitderRairtung/
beftimmen/vndwofern insolchemlermin dieErläutterungnicht erfolgt/
die außgestellteMänglfürbekant/vndrichtig halten / darauff die Rait-
tung schliessen / folgmds dem Gericht überalles/vnd jedeö/jhrk Lclarion,
mit angehengrcm Guekachten/einraichensollen.

8. 7 . Wann aberdie Gerhabm jhreErläutterung eingeraicht / solle
dieselbe von denen RaittungsAuffnemmern/vnd andern darzue gezoge¬
nenPersonen / alles fleisses durchsetzen / vnd die etwa» befindende ferrere
Mängl/denen Gerhaben/vmb ihre endliche Crläutterung/gleichfalsm
einemperem ^corifchml'cemin, zugestcllt/vnd darüber weiter verfah¬
renwerden / wie im nechstvergehenden 8. 6 . geordnet ist.

§. 8. Soll also die Auffnemmung einer irden Rainung i ° in denen
darüber außgestellten Mänglen . 2° ' Deren Crläutterung. z° - Ferrern
Mängln . 4 ° ' In derendlichenCrläutterung/bestehen / vnd damitselbige
geschlossen/ auchmehrereSchrifftennichtzugelaffenwerden .Wann aber
diebefindende / oder ferrere Mängl/also beschaffen wehren / daß selbige
mehrers der Obrigkeit Außspruchs / als der Gerhaben Crläutterung/
vonnöthenhetten / sollen dieRaittungs Auffnemmer solches allein der
Obrigkeitmitguetachten berichten / vnd nach derselben darauff erfolgen¬
den Verbschaidung/sichweiters verhalten.

8 9 . Nachieder gethanen Rainung / ist das Gericht/auff einkom¬
mende Lelarion , vnd erfundeneRichtigkeit/ denen Gerhaben einen ge¬
wöhnlichen RaitBrieff zu crthailen schuldig / durch welchen dann die
Gerhaben/vnd ihreCrben/fovilbeygethaner Raittung in Empfang/vnd
Außgaabeinkombt/verstchert seyndzwann sich aber hernach befinden/
daß in solchen RaittMgen einige Gefährd gebraucht/ im Empfang auß-
gelaffen/oderaber in calculo geirretworden/soscynd dieGerhaben/vn-
gehindm deß RaittBrieffs/darumben Red / vnnd Antwort zu geben
verbunden.
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Ordnung . 29
8 . 10 Im fall die RaittungsAuffnemmer / mit Ausstellung

der Mängl / oder sonsten/ in Auffnem - vnd Schaffung der Raittung
saumbigwehren/sollcnstevon derObrigkeit/ auff anrueffen eines/ oder
andern lnccrellicrccn / oder auchvonAmbts wegen/zu schleinigerBe-
sürderung angehalten werden.

§. 11. Wann die Pupillen alle/ jhreDogtbarkeiterraicht / vnd dar-
durch die Gerhabschafft sich geendet/ die Gerhaben aber ihre Gerhab-
schafftsRaittungen/ entwedervöllig/ oder zum chail / annoch zu thum
heuen / so seyndtsie solche hinterstelligeRaittung / dem gewesten Pupillen/
l.affbegehren/selbst zu laisten schuldig/ wofern sie aber/nach übergebener
Raittung /derselbenAnffncmmnng / oder sonsten ihre Richtigkeit in der
gütenicht erlangen tönten/ mögen siebeyGericht/durchmitlder colls-
rionirungsDerordnungen/widkrjhre gewestePupillen/vmb Lbkolu-
rion , vnd Entlastung aller ferrern Derantwortung/anhallen/worüber
derOrdnungnach/wiein andem krocetlcn , verfahren / vnnd erkennt
werden solle.

§ . 12. Wanndiepupillennichtalle/sondern nur einer / oder mehr/
vogtbahr worden / vnd deren noch einer / oder mehr vnvogtbahr verbli-
ben/so sollen die hinterstellige GerhabschafftsRaittungen der Obrig¬
keit übergeben / vnd der vorher» gesetzten Ordnung nach/ jedoch in bey-
seyn dervogtbahren/auffgenommen werden.

/ iz . Wann essichbegibt/daßdie Pupillen zwar alle ihre Dogt-
barkeiterraicht / jedoch die Gerhaben vorhero schon ihre Raittung dem
Gerichtübergeben/sosoll es dabcy sein verbleiben haben / vnd mitAuff-
nemmungderselbm/allermasten hievor geordnet/ineinem/Mdandern
gehalten / vndste vogtbahre darzuegezogenwerden.

/ . 14 . Wofern diegetvestepupillen / nach crraichter Dogtbarkeit/
dieRaumngen nicht selbsten an - vnd auffnemmen wollen / so seyndt die
Gerhaben/selbigedem Gericht einzuraichen schuldig / welche sodan in
beyseyn dergewestenpupillen / ordentlich ausgenommenwerdensollen.

8. 15. SovilaberdieHinaußgebungderRaittungen anbemfft / soll
eshinfüro damitalsogehallenwerden / nemblichen / da in noch wehren¬
der Münderjährigkeitein Gerhab/zuCinraichungder ferrern Raittun
gen/oder außandernerhöblichen Drsachen / seiner vorigen/ völlig/ oder
zumthailvonnöthcn hette / hat er solche / mit anziehung der Drsachen/
vonbkmGkrichtzubegehren/wklchksalsdannjhmkselbige/gegen einer
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NeweGerhabschajsts--
Leco §nirion . jedoch ohne Tax/ erfolgen lassen solle : da aber nach er«
raichterVogtbarkeit / vorDerstreichung vier Jahr / der geweste Pupill
die Raittungenbegehrte / sollenjhmeselbige anderst nit / als »nit vorwis-
sen dcß gewesten Gerhaben / oder dessen Erben/eingehandigct werden.
Nach Vcrfliessung dervierJahren / ist das Gericht schuldig / es begehre
cs der Pupill / oder nicht / jhme die Raittungen / sambt allen cerciücg-
rionen/cx oKcio . gegen Quittung / jedochohne Tax/ zustcllmzu
lassen.

Erben / wider den Gerhaben / oder seine Erben / actio rucelec
stirccAa . welche distsinstchhalt/daßderGerhab von Zeit der angetret-
tenen Gerhabschafft / oder ersten Anmaffung an / über die gepflogene

antwortte/vnd wann etwas dem Pupillen zu Nachtheil / vnd Schaden/
vnveranttVortlichgehandiet/ oder vnderlassen worden / er dasselbe wider
guetzumachenangehalten werde.

zu ersucchen . Wann aber ein Gerhabschafft vnter Men / oder mehr
Gerhaben/ durch letzten Willen/ oder vom Gericht auß/abgechailt / vnd
also abgethailterverwaltet worden/hernacher aber einer allein auß ih¬
nen / eirtweder vmb die gantzcGerhabschafft / oder über den / jhme zue-
kommmen thail/beklagtwurde/soist er mehrersnicht / als was sein am
chailangchet/M verantwortten schuldig.

8. 4 . Hingegenaber/ wann rin Gerhab dem andern / die Derwal-

so
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